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Kompensationsflächen 
 
 
Die Darstellung der Flächen mit Kompensationsverpflichtungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
im NATUREG-Viewer hat im Hinblick auf Art und Lage der betroffenen Flächen lediglich Hinweischarakter. 

Rechtlich verbindlich sind nur die jeweils in den Genehmigungsunterlagen (z.B. Einzelgenehmigung, 
Planfeststellung, etc.) der Bescheid erteilenden Behörden dargestellten und beschriebenen Maßnahmen. 
 
 

Grundsätzliche Hinweise 
 
Daten über Kompensationsflächen werden nach den Vorgaben des § 52 Hessisches Naturschutzgesetz 
(HeNatG) sowie des § 4 der Kompensationsverordnung (KV) im behördeninternen Produktivsystem 
NATUREG des Landes Hessen erfasst. Dies erfolgt durch direkte Eingabe oder den Import zugelieferter 
Daten. Demzufolge sind nur diejenigen Daten verfügbar, die von den gemäß § 52 Abs.1 HeNatG 

verpflichteten Stellen vollständig übermittelt oder direkt erfasst wurden. Dies betrifft auch und insbesondere 
die Vollständigkeit und Aktualität der Daten. 
 

Für die Richtigkeit der Daten sind die jeweils zuständigen, Bescheid erteilenden Behörden verantwortlich. 
Diese sind auch Ansprechpartner bei Auskünften zu Art, Stand, Rechtsstatus, Umfang und Ausführung der 
Maßnahmen. Bitte richten Sie Nachfragen zu Datensätzen und Maßnahmen daher an die zuständige, 
Bescheid erteilende Behörde (siehe unten). 
 
Verantwortlich für Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der 
Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger (vgl. § 15 Abs. 4 BNatSchG). 
 
Die bisher erfassten Daten sind heterogen und teilweise unvollständig (siehe Punkt „Vollständigkeit“). Dies 

hat unterschiedliche Ursachen, die wie folgt begründet sein können: 
 

- Die Daten wurden von der zuständigen, Bescheid erteilenden Behörden nicht erfasst oder 
übermittelt. 

- Die Daten werden nur turnusmäßig aktualisiert. 

- Die erfassten Daten wurden nicht aktualisiert. 
 

 

Hinweise zur Darstellung und Qualität der Datenbestände  

 

Vollständigkeit 

 

Die Darstellung der veröffentlichten Flächen umfasst alle Kompensationsmaßnahmen, die im behörden-
internen NATUREG Produktivsystem erfasst oder importiert wurden. Eine Gewähr für die Vollständigkeit des 
Datenbestandes wird nicht übernommen. 
 

 
Besondere Hinweise 

 
Seit Juni 2023 werden im NATUREG Viewer Kompensationsmaßnahmen (Förderflächen) veröffentlicht, 
welche aus Ersatzgeld finanziert wurden. Die betroffenen Flächen werden in einem separaten Layer 

dargestellt. 
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Für die Datenbestände der nachfolgend aufgeführten, Bescheid erteilenden Behörden sind besondere 
Hinweise zu beachten: 
 
Deutsche Bahn AG 

Die Kompensationsmaßnahmen werden von der Deutsche Bahn AG derzeit bundesweit zentral erfasst. Im 
NATUREG Viewer werden bisher nur Kompensationsmaßnahmen dargestellt, deren Daten von hessischen 
Naturschutzbehörden unmittelbar im behördeninternen Produktivsystem NATUREG erfasst wurden. 
 
Hessen Mobil 

Die in der Zuständigkeit von Hessen Mobil verwalteten Daten zu Kompensationsmaßnahmen werden 
regelmäßig im behördeninternen NATUREG-Produktivsystem aktualisiert. Diese Daten sind derzeit noch 
nicht im NATUREG-Viewer veröffentlicht. Veröffentlicht sind jedoch Maßnahmen einzelner Verfahren, deren 
Daten von hessischen Naturschutzbehörden unmittelbar im behördeninternen NATUREG-Produktivsystem 
erfasst wurden. 

 

 

Aktualität 

 
Der Datenbestand wird vierteljährlich auf der Grundlage der im behördeninternen NATUREG-Produktiv-
system erfassten Daten aktualisiert. 
 
 

Abgrenzung von Flächen 

 

Die Abbildung der Flächen erfolgt annähernd lagegenau und ist abhängig von der Darstellung der 
Lagegenauigkeit in den Genehmigungsunterlagen sowie der digitalen Übertragung. Sie hat lediglich 
Hinweischarakter. Bei Maßnahmen, zu denen keine Geometrie erfasst wurde, werden die betroffenen 
Flurstücke angezeigt. Diese sind ggf. nur teilweise von der Maßnahme betroffen (siehe Tabelle 1). 

 
Tabelle 1: Erfassungsgenauigkeit der Maßnahmengeometrien 

Geometrie wurde erfasst Die Geometrie zur Maßnahme wurde im 
behördeninternen Informationssystem erfasst. 

Nur Flurstücke wurden erfasst (ggf. teilbelegt) Es wurden nur die von der Maßnahme betroffenen 

Flurstücke erfasst. Die Maßnahme belegt ggf. nur 
einen Teil der erfassten Flurstücke.  

 
 

Rechtsstatus 

 

Der jeweils angegebene Rechtsstatus gibt den Status zum Zeitpunkt der Datenerfassung oder 
Aktualisierung wieder. Über den jeweils aktuellen Rechtsstatus kann die Bescheid erteilende Behörde 
Auskunft geben. 
 
 

Stand der Umsetzung 

 
Der jeweils angegebene Stand der Umsetzung der Maßnahme gibt den Stand zum Zeitpunkt der 
Datenerfassung oder Aktualisierung wieder. Über den jeweils aktuellen Stand der Umsetzung kann die 
Bescheid erteilende Behörde Auskunft geben. 
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Rechtliche Grundlagen 
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 
 

 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) vom 25.05.2023 (GVBl. 2023, 379) 
 

 Kompensationsverordnung (KV) vom 26.10.2018 (GVBl. 2018, 652) 
 

 Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG) vom 14.12.2006 (GVBl. I 2006, 659), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09.09.2019 (GVBl. S. 229) geändert worden ist 

 
 

Verzeichnis der zuständigen Naturschutzbehörden  
 
 

 Regierungspräsidium Kassel, Obere Naturschutzbehörde 
Am Alten Stadtschloss 1 

34117 Kassel 
Telefon 0561 106-0 
Telefax 0561 106-1611 
E-Mail-Adresse: poststelle@rpks.hessen.de 

 

 Regierungspräsidium Gießen, Obere Naturschutzbehörde  
Landgraf-Philipp-Platz 1-7 

35390 Gießen 
Telefon: 0641 / 303 - 0 
Telefax : 0641 / 303 - 2197 
E-Mail-Adresse: poststelle@rpgi.hessen.de 
 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Naturschutzbehörde 
64278 Darmstadt  

Luisenplatz 2 
Tel.: +49 (6151) 12-0 
Fax.: +49 (6151) 12 - 6313 
E-Mail-Adresse: poststelle@rpda.hessen.de 

 

 Untere Naturschutzbehörden 

Kreisverwaltung oder bei Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sowie kreisfreien Städten die 

Stadtverwaltung 
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Verzeichnis der Bescheid erteilenden Behörden 
 

Tabelle 2: Liste der Bescheid erteilenden Behörden 

Behörde Beschreibung 

Bundesamt für Strahlenschutz Bundesamt für Strahlenschutz 

Bundesnetzagentur Bundesnetzagentur 

Eisenbahnbundesamt Eisenbahnbundesamt 

Gemeindevorstand / Magistrat Behördlicher Eingriff oder Bauleitplan der Städte und Gemeinden 

Hessen-Mobil Hessen-Mobil 

LBIH (früher Hessisches 
Baumanagement) 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 

HLBG  Das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation 

HMLU Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, 
Forsten, Jagd und Heimat 

HMWVW Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
und ländlichen Raum 

Kreisausschuss, Magistrat Kreisausschüsse und Magistrate: behördlicher Eingriff 

Kreisausschuss, Magistrat - Bau Untere Baubehörde, Bauaufsicht: Baugenehmigungen 

Kreisausschuss, Magistrat - Forst Untere Forstbehörde 

Kreisausschuss, Magistrat - Wasser Untere Wasserbehörde 

RP Darmstadt Regierungspräsidium Darmstadt 

RP Gießen Regierungspräsidium Gießen 

RP Kassel Regierungspräsidium Kassel 

UNB Hersfeld-Rotenburg Untere Naturschutzbehörde Hersfeld-Rotenburg 

UNB Hochtaunuskreis Untere Naturschutzbehörde Hochtaunuskreis 

UNB Lahn-Dill-Kreis Untere Naturschutzbehörde Lahn-Dill-Kreis 

UNB Landkreis Bergstraße Untere Naturschutzbehörde Landkreis Bergstraße 

UNB Landkreis Darmstadt-Dieburg Untere Naturschutzbehörde Landkreis Darmstadt-Dieburg 

UNB Landkreis Fulda Untere Naturschutzbehörde Landkreis Fulda 

UNB Landkreis Gießen Untere Naturschutzbehörde Landkreis Gießen 

UNB Landkreis Groß-Gerau Untere Naturschutzbehörde Landkreis Groß-Gerau 

UNB Landkreis Kassel Untere Naturschutzbehörde Landkreis Kassel 

UNB Landkreis Limburg-Weilburg Untere Naturschutzbehörde Landkreis Limburg-Weilburg 

UNB Landkreis Marburg-
Biedenkopf 

Untere Naturschutzbehörde Landkreis Marburg-Biedenkopf 

UNB Landkreis Offenbach Untere Naturschutzbehörde Landkreis Offenbach 

UNB Main-Kinzig-Kreis Untere Naturschutzbehörde Main-Kinzig-Kreis 

UNB Main-Taunus-Kreis Untere Naturschutzbehörde Main-Taunus-Kreis 

UNB Odenwaldkreis Untere Naturschutzbehörde Odenwaldkreis 

UNB Rheingau-Taunus-Kreis Untere Naturschutzbehörde Rheingau-Taunus-Kreis 

UNB Schwalm-Eder-Kreis Untere Naturschutzbehörde Schwalm-Eder-Kreis 

UNB Stadt Bad Homburg Untere Naturschutzbehörde Stadt Bad Homburg 
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Behörde Beschreibung 

UNB Stadt Darmstadt Untere Naturschutzbehörde Stadt Darmstadt 

UNB Stadt Frankfurt Untere Naturschutzbehörde Stadt Frankfurt 

UNB Stadt Fulda Untere Naturschutzbehörde Stadt Fulda 

UNB Stadt Gießen Untere Naturschutzbehörde Stadt Gießen 

UNB Stadt Hanau Untere Naturschutzbehörde Stadt Hanau 

UNB Stadt Kassel Untere Naturschutzbehörde Stadt Kassel 

UNB Stadt Marburg Untere Naturschutzbehörde Stadt Marburg 

UNB Stadt Offenbach Untere Naturschutzbehörde Stadt Offenbach 

UNB Stadt Rüsselsheim Untere Naturschutzbehörde Stadt Rüsselsheim 

UNB Stadt Wetzlar Untere Naturschutzbehörde Stadt Wetzlar 

UNB Stadt Wiesbaden Untere Naturschutzbehörde Stadt Wiesbaden 

UNB Vogelsbergkreis Untere Naturschutzbehörde Vogelsbergkreis 

UNB Waldeck-Frankenberg Untere Naturschutzbehörde Waldeck-Frankenberg 

UNB Werra-Meißner-Kreis Untere Naturschutzbehörde Werra-Meißner-Kreis 

UNB Wetteraukreis Untere Naturschutzbehörde Wetteraukreis 

WSAD Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 

 

 


